
Am  Stadtteich von H artb erg

N A T U R S C H U T Z  I M  
S T Ä D T I S C H E N  R A U M

In jedem Beschauer regt sich ein spon
tanes Gefühl der Ablehnung, ja ge
rechten Zornes, wenn er sieht, wie oft 
ein harmonisch wirkendes Stadtbild 
durch eine hyperm oderne, seelenlose 
Fassade rücksichtslos verunstaltet oder 
einer schönen Grünanlage eine ab
strakte Skulptur als „D om inante“ auf
gepfropft wird. Diese innere Stimme 
der Ablehnung, die unserem gesunden 
Empfinden und unserer N a tu rverbun
denheit entspringt, möge über alle 
negative K ritik hinweg zu positiver 
Arbeit, wenigstens aber zu größerem  
Interesse für den N aturschutz im städ
tischen Raume leiten.

Die Ziele des Naturschutzes stehen 
der menschlichen Tätigkeit und Tech
nik keineswegs im Wege —  im Ge
genteil, der m oderne Mensch soll m it 
Hilfe des Naturschutzes davor be

w ahrt werden, als Sklave seiner A r
beit wie seiner oft recht seichten 
Freizeitgestaltung dahinzuvegetieren. 
Gleich den Tieren und Pflanzen ist 
und bleibt auch der Mensch ein Be
standteil der Schöpfung —  also muß 
nicht nur sein weiterer, sondern auch 
sein engerer Lebensraum, das Haus 
und seine Umgebung, einbezogen sein 
in den Aufgabenkreis des N a tu r
schutzes. Im Falle, daß der Mensch 
innerhalb einer größeren, geschlosse
nen Siedlung w ohnt, gilt dieser G rund
satz erst recht, denn viele ältere Leute 
und Kinder verlassen das Stadtgebiet 
nur selten oder nie.

Der Stadtbew ohner w ehrt sich gegen 
die zunehmende Vermassung und 
M erkantilisierung seines Lebens, in
dem er m it allen Fasern seines H er
zens festhält an einem Stück N atu r — 
sei es eine benachbarte Grünanlage 
oder auch nur ein kleiner Balkon mit 
ein paar Blumen. Er hat sich vielfach 
ein echtes Gefühl für wahre N a tu r
schönheit bew ahrt und ist jederzeit 
bereit, dafür etwas zu opfern. Daher 
gibt es in der Stadt zahlreiche Anhän
ger und Verfechter des N aturschutz
gedankens.
Manche Stadtverwaltungen, nicht zu
letzt solche reiner Industrieorte, ver
weisen im Zusammenhang m it dem 
W ohnungsbau häufig auf die N eu
schaffung von „sozialem G rü n “ oder 
die erfolgte Anpflanzung von Bäu
men (Alleen). Daß dies geschieht, be
weist Verständnis für die Aufgaben 
eines m odernen Gemeinwesens. Daß 
aber an anderer Stelle —  gegenüber 
von W ohnhäusern und Schulen — 
ein stiller Park m it alten Bäumen 
einer lärm starken, stinkenden und da
zu gar nicht bedarfswichtigen Tank
stelle weichen muß, darüber gehen 
alle Instanzen, tro tz  berechtigter und 
nachhaltiger Einsprüche der Anrainer, 
zur Tagesordnung über. Bei der A n
lage von Abstellflächen für K raft
wagen werden, da eine vorausschau
ende Planung seitens der Gemeinden
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meist fehlt, Vorgärten und andere 
wertvolle Grünflächen leichthin ge
opfert, obwohl gerade Laubbäume als 
Schattenspender auf Parkplätzen sehr 
gesucht sind. Ein weiteres Übel ist der 
zunehmende Bau von Garagen, die 
durch Lärm und Gestank die ganze 
Umgebung beeinträchtigen.
Von den zur Erholung der Einw ohner 
dienenden Spazierwegen innerhalb des 
Stadtareals sollte wenigstens an Sonn- 
und Feiertagen der gesamte K raft
fahrzeugverkehr ferngehalten werden. 
Falls es sich um ein sogenanntes „Land
schaftsschutzgebiet“ handelt, wäre das 
Verkehrsnetz in Zubringer- und reine 
W ohnstraßen sowie Fußwege zu glie
dern. Auf den ersteren m üßten 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, fall
weise sogar auch E inbahnverkehr (um 
Verbreiterungen der Straße zu spa
ren) und Sonntagsfahrverbot verfügt 
werden; auf den Fußwegen sind W irt
schaftsfuhren an Wochentagen zuzu
lassen, ansonsten strenges Fahrverbot. 
In diesen Gebieten wäre auch der ge
hende Mensch zu schützen, nicht nur 
Tiere und Pflanzen! Ziel all dieser 
M aßnahmen: ein in sich geschlossenes 
W egenetz (siehe Tappeinerweg in Me
ran!), das durch eine noch im Stadt
gebiet liegende, nur locker bebaute 
Gegend führt, wo m an an R uhe
tagen keinem Kraftfahrzeug begegnen 
kann.
Bei der geschmackvollen Einpassung 
von Neubauten in ihre Umgebung 
macht sich vielfach das Fehlen eines 
verbindlichen Bebauungs- und N u t
zungsplanes störend bem erkbar. So
lange bei uns praktisch jeder bauen 
kann, wie und wo er will, sind der 
U nnatur Tür und Tor geöffnet.

Bei N euplanung von T rabantenstäd
ten ist der N aturschutz von v o rn 
herein zu berücksichtigen.

Die m it allzu geringen Vollmachten 
ausgestatteten N aturschutzreferenten 
der Städte stehen derzeit in einem auf
reibenden und viel Idealismus verlan

genden Kampf um die Bewahrung so 
mancher N aturdenkm äler und öffent
licher Grünanlagen. Diese Situation 
ließe sich etwas entschärfen, wenn we
nigstens im W ohn- und Siedlungsbau 
die Naturschutzbelange m ehr Beach
tung fänden. Es wäre vor allem aus
zuschließen, daß W ohnhochhäuser mit 
sechs und m ehr Geschoßen unm ittel
bar an öffentliche Verkehrsflächen 
grenzen oder daß die städtische 
Schwemmkanalisation ihre häuslichen 
und gewerblichen Abwässer ohne Klä
rung in den V orfluter z. B. in die 
M ur leitet.

Nach skandinavischem Vorbild sind 
neue Siedlungen wie auch W ohntürm e 
und Punkthäuser nu r in großem A b
stand von Verkehrsstraßen und in
m itten ausgedehnter Grünanlagen zu 
errichten. In diesen, die möglichst 
standortgem äßen Bewuchs aufweisen 
sollen, gedeiht dann von selbst auch

Leoben, Schacht Seegraben 
vom  rechten M urufer aus
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die heimische Vogelwelt, da S törun
gen durch Verkehrslärm , Scheinwer
ferblendung u. a. entfallen würden. 
Zur Erhaltung einer besseren Lebens
möglichkeit der gefiederten Sänger ist 
Belassung dichtbelaubter Bäume, Bü
sche und Hecken in den öffentlichen 
Anlagen erwünscht. So hatte der be
rühm te G razer Stadtpark vor etwa 
einem halben Jahrhundert einen be
deutend stärkeren Strauchbestand, 
während heute dieser einmalige Park 
der Landeshauptstadt auch in Sommer 
sehr, sehr „durchsichtig“ erscheint. 
Ein Gebiet, für das der N aturschutz 
im städtischen Raum  mit die Verant 
w ortung trägt, ist die Frage der flie 
ßenden sowie stehenden Gewässer. 
Ihre absichtliche Verseuchung, zum 
Beispiel mit Altöl, um das Baden zu 
verhindern, w ird strafrechtlich ver
folgt und kom m t nur selten vor. Doch 
gibt es kaum ein Gerinne oder einen

Teich, der nicht von gedankenlosen 
A nrainern ständig als Abfallgrube be
nu tz t würde. Böschungen starren oft 
von Schmutz und bilden fast nie die 
erwünschte harmonische Einfassung 
der Gewässer im Stadtgebiet. Es steht 
fest, daß Bäume wie Eschen oder E r
len dem U fer und den Dämmen bes
seren H alt gewähren, als eine schlecht 
fundierte M auer oder lockeres Pfla
ster, ganz abgesehen vom  ästhetischen 
Anblick eines natürlichen Uferbe
wuchses. In einigen Städten, z. B. in 
München, gelang es, den Fluß tro tz  
Regulierung in vollendeter Weise m it 
den benachbarten Anlagen zu einer 
einheitlich wirkenden, schönen Au- 
landschaft zu gestalten. G rundbedin
gung ist auf jeden Fall die völlige 
R einhaltung des Wassers sowie die 
Bewahrung der Sauberkeit der an
grenzenden Ufer.

Dipl.-Ing. G uido-Schw arz-B ergkam pf

V erunstaltung  des historischen Dächergewirrs der G razer 
A ltstad t durch einen stillosen m odernen Geschäftsbau
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